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DEREGULIERUNG

Mehr Markt in der Versorgungswirtschaft!
Axel Busch, Kiel*

Die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen für die Energieversorgungsunternehmen, die zu einem Gut- 
teil noch aus dem Jahre 1935 stammen, werden in jüngster Zeit zunehmend in Frage gestellt. Sind die wett
bewerblichen Ausnahmeregelungen des Energiebereichs (noch) begründbar? Ist mehr Wettbewerb in der 

Energiewirtschaft möglich?

Bereits seit Ende der siebziger Jahre wird im Rah
men der Deregulierungsdiskussion intensiv über die 

marktwirtschaftliche Ausnahmestellung einzelner Wirt
schaftszweige und die Notwendigkeit staatlicher Regu
lierung nachgedacht. Der Energiesektor ist in diesem 
Zusammenhang von besonderem Interesse. Von Sub
stitutionskonkurrenz in Teilbereichen abgesehen, zeich
net sich der Energiesektor durch eine Reihe staatlicher 
Eingriffe aus, mit denen die Wettbewerbsverhältnisse 
und Marktstrukturen beeinflußt werden. Hierzu sind 
zwar auch finanzielle Maßnahmen, wie Zölle, Subven
tionen und Steuern zu zählen. Zu den eigentlichen In
strumenten staatlicher Regulierung, die im Mittelpunkt 
dieses Beitrages stehen, rechnen hingegen direkte Ein
griffe wie Preis- und Investitionskontrollen, staatlich legi
timierte oder angeordnete Marktzugangsbeschränkun
gen oder gesetzliche Auflagen, die Unternehmen dieser 
Branche beim Betrieb ihrer Anlagen erfüllen müssen. In
nerhalb des Energiesektors ist von der staatlichen Re
gulierung hauptsächlich die Versorgungswirtschaft be
troffen, die die Erzeugung und Verteilung der leitungsge
bundenen Energien Strom, Gas und Fernwärme um
faßt.

Wesentliche Grundlage für marktlenkende Eingriffe 
des Staates in die Versorgungswirtschaft sind das Ge
setz zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirt
schaftsgesetz), das Gesetz gegen Wettbewerbsbe
schränkungen (GWB), das Energiepreisrecht mit der 
Bundestarifordnung Elektrizität und Gas sowie die All

gemeinen Versorgungsbedingungen (AVB) Elektrizität, 
Gas und Fernwärme'.

Energieversorgungsunternehmen (EVU), die Gas 
oder Elektrizität zusätzlich zum Eigenbedarf oder aus
schließlich für Dritte erzeugen bzw. transportieren, un
terliegen nach dem EnWiG einer umfangreichen staatli
chen Fachaufsicht. So sind der Bau, die Erneuerung, 
die Erweiterung und Stillegung von Energieanlagen an
zeigepflichtig, ebenso die Veräußerung, soweit damit 
eine Verringerung öffentlicher Versorgungskapazitäten 
verbunden ist. Mit Hinweis auf das Gemeinwohl kann 
die zuständige Aufsichtsbehörde entsprechende Vorha
ben untersagen. Genehmigungspflichtig sind vor allem 
Investitionsvorhaben von Unternehmen, die bisher 
keine Energieversorgungsunternehmen gewesen sind. 
Die Zulassung erfolgt nach Maßgabe der technischen 
und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Antragstel
lers sowie den potentiellen Auswirkungen neuer Ener
gieversorgungsunternehmen auf die Versorgungsge
biete. Die Gemeinden und Landkreise müssen als Ei
gentümer von Wegen und Straßen ihre Zustimmung ge
ben, wenn dort Energieleitungen verlegt werden sollen. 
Mit diesem Wegemonopol verfügen die Gebietskörper
schaften über den wichtigen Produktionsfaktor Boden 
und können damit in erheblichem Umfang Einfluß auf 
die faktische Gestaltung der Energieversorgung neh
men.

Neben der staatlichen Fachaufsicht gibt es eine 
Reihe von privatrechtlichen Vereinbarungen, die durch 
ihre Freistellung von wesentlichen Bestimmungen des

Axel Busch, Diplom-Volkswirt, 28, ist wissen
schaftlicher l\^itarbeiter des Instituts für Weltwirt
schaft an der Universität Kiel.

• Der Artikel basiert in wesentlichen Teilen auf einer Arbeit des Autors, 
die erschienen ist in Rüdiger S o l t w e d e l  et al.: Deregulierungspo
tentiale in der Bundesrepublik Deutschland. Kieler Studie Nr. 202, Tübin
gen 1986.

' Für die Errichtung von Kernkraftwerken ist zusätzlich das Atomgesetz 
maßgebend.
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DEREGULIERUNG

GWB zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen in der 
Versorgungswirtschaft führen^. Konzessionsverträge 
werden zwischen den Energieversorgungsunterneh
men und den Gebietskörperschaften vereinbart. Darin 
wird dem Versorgungsunternehmen das exklusive 
Recht zugebilligt, Rohre und elektrische Leitungen in ei
nem bestimmten Gebiet zu verlegen. Im Rahmen von 
Demarkations- und Verbundverträgen verpflichten sich 
konkurrierende Energieversorgungsunternehmen, auf 
die Energieversorgung in einem näher bestimmten Ge
biet zugunsten von Mitbewerbern zu verzichten. In Ver
bindung mit dem Wegemonopol der Gemeinden führen 
diese Vereinbarungen dazu, daß die jeweiligen Erzeu
ger und Lieferanten von Gas, Strom und Fernwärme ge
schlossene Versorgungsgebiete bedienen und daher 
auf lokalen und regionalen Teilmärkten keinem Wettbe
werbsdruck ausgesetzt sind^ Allenfalls zwischen den 
Energieträgern -  vor allem auf dem Wärmemarkt -  exi
stiert Substitutionskonkurrenz, die aber häufig dadurch 
eingeschränkt wird, daß Gas, Strom und Fernwärme 
von kommunalen Querverbundunternehmen angebo
ten werden“*.

Der Staat nimmt nicht nur Einfluß auf die Wettbe
werbsverhältnisse in der Versorgungswirtschaft, durch 
Rechtsverordnungen gestaltet er auch die Versorgungs
verträge zwischen Energieversorgungsunternehmen 
und den Endverbrauchern. Hierzu dienen die Allgemei
nen Versorgungsbedingungen Elektrizität, Gas und 
Fernwärme sowie die Bundestarifordnung Gas und 
Elektrizität, an die alle Verbraucher mit Ausnahme sol
cher, die einen überdurchschnittlichen Energiebedarf 
haben (z. B. Industrieunternehmen), gebunden sind.

 ̂ Vgl. §§ 103,103a GWB.

 ̂ Die Kommunen berechnen den Energieversorgungsunternehmen für 
die Versorgungskonzessionen spezielle Abgaben.

■' Kommunen dürfen auf der Basis der je nach Bundesland unterschied
lichen Gemeindeverordnungen eigene Energieversorgungsunterneh
men betreiben.

* Wolfgang D a n n e r  (Hrsg.);Energierecht, München 1980.

® Vgl. Jürgen R B a u r :  Abbau der Gebietsschutzverträge und Durch
leitungspflicht -  Mittel zur Verbesserung der Versorgung?, in: J. F. 
B a u r ,  R. L u k e s  (Hrsg.): Geschlossene Versorgungsgebiete, Ver
sorgungssicherheit oder Wettbewerb?, Köln 1979, S. 1-63, hier S. 9.

Alle Tarifkunden müssen im Rahmen eines abge
schlossenen Versorgungsgebietes vom ortsansässigen 
Energieversorgungsunternehmen zu gleichen Konditio
nen versorgt werden. Dieser Kontrahierungszwang der 
Energieversorgungsunternehmen ist mit der Pflicht der 
Verbraucher verbunden, Energie nur von diesem Unter
nehmen zu beziehen. Die allgemeine Anschluß- und 
Versorgungspflicht der Energieversorgungsunterneh
men ist jedoch aufgehoben, wenn sie diesen aus wirt
schaftlichen Gründen nicht zumutbar ist. Gemeinden 
können ihre Bewohner zum Bezug von Fernwärme ver
pflichten, auch wenn dadurch alternative leitungsgebun
dene Energieträger wie Gas und Strom benachteiligt 
werden.

Begründung der Regulierung

Bereits in der Präambel zum Energiewirtschaftsge- 
setz aus dem Jahre 1935, das in wesentlichen Teilen 
heute noch gültig ist, heißt es, daß es das Ziel staatlicher 
Regulierung in diesem Wirtschaftszweig ist, die Ener
gieversorgung so sicher und billig wie möglich zu gestal
ten und vermeintliche volkswirtschaftlich schädliche 
Auswirkungen des Wettbewerbs zu verhindern^. Dane
ben werden in der aktuellen Deregulierungsdiskussion 
auch gesellschaftspolitische Aspekte zur Rechtferti
gung vorgebracht. Es wird darauf verwiesen, daß hohe 
Energiepreise vor allem wirtschaftlich schwache Haus
halte und Gewerbetreibende in einer Weise benachteili
gen, die nach sozial- und mittelstandspolitischen Maß
stäben nicht zumutbar sei®. Allen Argumenten gemein
sam ist die Vorstellung, daß es die besonderen Ange
botskonstellationen in der Versorgungswirtschaft sind, 
die die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs in diesem 
Wirtschaftszweig außer Kraft setzen und daher staatli
che Maßnahmen erfordern.

Die Versorgung mit Strom, Gas und Fernwärme ist lei
tungsgebunden. Nur über ein Netz von speziellen Lei
tungen, an das jeder Endverbraucher angeschlossen 
ist, können der Transport und die Verteilung dieser Ener
gien betrieben werden. Die Installation eines solchen 
Netzes gilt als sehr kapitalintensiv, vor allem auf die im
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DEREGULIERUNG

Vergleich hohen Fixkosfen der Energieversorgung wird 
in diesem Zusammenhang hingewiesen^. Daraus wird 
abgeleitet, daß die Energieversorgungsunternehmen 
sich nur schwer an wettbewerbsbedingte Absatz
schwankungen anpassen können. Entsprechend 
könne auf einen Nachfragerückgang nur langfristig mit 
einem Kapazitätsabbau reagiert werden. Eine Unter
auslastung von Erzeuger- und Transportkapazitäten 
würde jedoch zu höheren Energiepreisen und damit ins
gesamt zu einer Verteuerung der Energieversorgung 
führen.

Weitere Besonderheiten

Ein weiteres Merkmal der leitungsgebundenen Ver
sorgungswirtschaft besteht darin, daß Strom zu wirt
schaftlichen Bedingungen nahezu gar nicht, Gas und 
Fernwärme jedoch aus technischen und wirtschaftli
chen Gründen nur in begrenztem Umfang gespeichert 
werden könnten. Deswegen sei ausgeschlossen, kurz
fristige Nachfrage- und Angebotsschwankungen durch 
eine entsprechende Lagerhaltung zu kompensieren 
und damit eine kontinuierliche Auslastung der Erzeuger
und Transportkapazitäten zu gewährleisten. Für die 
Energieversorgungsunternehmen sei dies aber mit dem 
Zwang verbunden, die Kapazitäten möglichst an der 
Höchstlast, d. h. dem Spitzenbedarf inklusive einer Stö- 
rungs- bzw. Zusatzreserve auszurichten. Es wird dabei 
besonders darauf hingewiesen, daß es -  zumindest bei 
der Stromversorgung -  infolge Überlastung der Kapazi
täten zu einem Netzzusammenbruch kommen könne, 
der für alle angeschlossenen Netzteilnehmer die zeit
weise Unterbrechung der gesamten Energieversorgung 
zur Folge hätte®. Hohe Kapitalintensität und Fixkosten
belastung der Energieversorgungsunternehmen -  so 
die Argumentation der Regulierungsbefürworter- recht- 
fertigen es daher, die Energieversorgungsunternehmen 
vor Konkurrenz zu schützen. Denn nur durch geschlos
sene Versorgungsgebiete mit garantierten Absatzmen
gen bestünde für Unternehmen ein ausreichender An
reiz, überhaupt Investitionen in diesem Wirtschafts
zweig durchzuführen.

Daran anschließend wird mit dem Hinweis auf die Lei
tungsgebundenheit und den daraus resultierenden Ko
stenkonstellationen argumentiert, daß die Versorgungs

wirtschaft in Teilbereichen die Eigenschaften eines na
türlichen Monopols besäße: die Verteilung und der 
Transport von Energie könnten daher am billigsten von 
nur einem einzigen Netzbetreiber sichergestellt wer
den®. Angesichts dessen würde Wettbewerb unter den 
Energieversorgungsunternehmen unweigerlich zu Fehl
investitionen führen, deren Kosten nur über eine Erhö
hung der Energiepreise aufgefangen werden könnten'“ . 
Neben dem Zweck, eine solche Fehlleitung von Res
sourcen zu verhindern, soll eine staatliche Regulierung 
vor allem dazu dienen, Verbraucher vor einem Macht
mißbrauch von Monopolunternehmen z. B. infolge über
höhter Preise zu schützen.

Fragwürdige Standardbegründungen

Die zugunsten einer Regulierung vorgebrachten 
Gründe sind keineswegs speziell auf die Verhältnisse in 
der Versorgungswirtschaft zugeschnitten. Die Leitungs
gebundenheit kennzeichnet auch Teile des Verkehrs
sektors oder das Fernmeldewesen. In anderen Ländern 
hat man diese Wirtschaftszweige erfolgreich deregu
liert". Ebenso ist die mangelnde Speicherbarkeit nicht 
nur für die Versorgungswirtschaft kennzeichnend. Viel
mehr tritt bei sämtlichen Dienstleistungen das Phäno
men auf, daß der Verbrauch und die Produktion zeitlich 
zusammenfallen. Würde man dies als Kriterium für. 
marktlenkende Eingriffe des Staates auswählen, dann 
müßten z. B. Friseurleistungen, der Gaststätten- und 
Hotelbetrieb, um nur wenige zu nennen, ebenfalls zu 
marktwirtschaftlichen Ausnahmebereichen erklärt wer
den. Hohe Kapitalintensität ist ebenfalls auch in Wirt
schaftszweigen festzustellen, die nicht reguliert sind 
(z. B. Automobilindustrie).

Das Argument des natürlichen Monopols ist eine 
Standardbegründung für Regulierungen in vielen Bran- 
chen'^ Auch unter Bedingungen, unter denen nur ein 
Unternehmen rentabel wirtschaften kann, ist unabhän
gig vom Wirtschaftssektor die Gefahr eines Machtmiß
brauchs in der Regel gering. Die Theorie der „contesta
ble markets“ zeigt nämlich, daß in solchen Fällen staatli
che Reglementierungen überflüssig sind, wenn die Mo
nopolisten durch potentielle Anbieter bedroht werden 
können'®. Bei geringen Marktzutrittsschranken wirkt Au-

 ̂ Etwa % der Kosten für die Energieversorgung sind verbrauchsunab
hängig. Ulrich B ü d e n b e n d e r :  Zur Notwendigkeit geschlossener 
Versorgungsgebiete in der leitungsgebundenen Versorgungswirtschaft, 
in: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 28. Jg., Heft 12, 1978, S. 735- 
743, hier S. 737.

° Vgl. Jürgen F. B a u r, a.a .O „S . 11.

 ̂ Helmut G r ö n e r :  Elektrizitätsversorgung, in: Peter B e r e n d e r  
(Hrsg.): Marktstruktur und Wettbewerb in der Bundesrepublik Deutsch
land, München 1984, S. 87-138, hier 8,121 f.

Rudolf L u k e s :  Die Reformdiskussion zur wettbewerblichen Re
gelung der leitungsgebundenen Versorgungswirtschaft, insbesondere 
der Elektrizitätswirtschaft, in: Jürgen F B a u r , Rudolf L u k e s  
(Hrsg.), a,a.O„ S, 65-101, hier 8 .79  f.

"  Vgl. R, S o l l w e d e l  et al., a.a.O,

Siehe u. a, Axel B u s c h :  Hat das Fernmeldemonopol der Deut
schen Bundespost ausgedient?, in: WIRTSCHAFTSDIENST, 65. Jg. 
(1985), H. 3, S. 138-145.

”  Vgl, William J, B a u  m o l ,  John C, P a n z a r, RobertD. W i l 
l i  g : Contestable Markets and Theory of Industry Structure, New York 
1982,
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ßenseiterkonkurrenz disziplinierend und erzwingt damit 
effiziente Marktergebnisse.

In diesem Zusammenhang wird häufig auf soge
nannte versunkene Kosten hingewiesen, die neue An
bieter von einem Eintritt in den Markt abhalten können. 
Es handelt sich dabei um Investitionen, die neue Wett
bewerber tätigen müssen, die aber bei einem späteren 
Marktaustritt als wertlos abgeschrieben werden müs
sen. Welche Investitionen jeweils zu den versunkenen 
Kosten zu rechnen sind, in welcher Höhe sie anfallen 
und wie stark sie die Bereitschaft von neuen Anbietern, 
in einen Markt einzutreten, beeinflussen, kann unab
hängig von der Branche nur schwer bestimmt werden. 
Versunkene Kosten sind ex ante nicht bekannt und müs
sen daher geschätzt werden. Ihre Höhe hängt maßgeb
lich von den Wiederverwendungsmöglichkeiten der 
Investitionsgüter, der Risikoneigung des Investors 
u. a. m. ab.

Von zentraler Bedeutung ist in diesem Zusammen
hang der technische Fortschritt. Innovationen können 
den Vorteil von etablierten Unternehmen infolge von ver
sunkenen Kosten sehr schnell zunichte machen und Au
ßenseitern Marktchancen eröffnen. Unabhängig davon 
werden im Rahmen staatlicher Regulierung versunkene 
Kosten vielfach künstlich produziert -  etwa durch verti
kale Unternehmenskonzentration. Im Bereich der Elek
trizitätsversorgung z. B. verursacht die Dominanz von 
etablierten Verbundgesellschaften, die sowohl Strom in 
eigenen Kraftwerken erzeugen als auch diesen über ei
gene Netze verteilen, hohe Marktzugangsbarrieren für 
Außenseiter'“ . Wer solche Konzentration als gegeben 
hinnimmt, könnte zu der irrigen Ansicht gelangen, in 
dem Gesamtbereich hätten neue Unternehmen keine 
Chance, sich zu etablieren.

Berechtigte Zweifel

Auf berechtigte Zweifel an der Existenz eines natürli
chen Monopols in der Versorgungswirtschaft deuten 
Beispiele hin, die zeigen, daß Konkurrenz unter Ener
gieerzeugern und Netzbetreibern generell möglich ist'^. 
Selbst in den Fällen, in denen ein einziges Netz zur Dek- 
kung des Transportbedarfs ausreicht, könnte Wettbe
werb erzielt werden, indem Nutzungsrechte unter inter
essierten Netzbetreibern versteigert werden. Dies ist 
aus volkswirtschaftlicher Sicht das geeignete Verfah
ren. Denn es stellt sicher, daß nur die effizientesten Un

Vgl. Rüdiger S o l t w e d e l  et al.: Zu staatlichen Marktregulierun
gen in der Bundesrepublik Deutschland, Kiel 1986, in Vorbereitung, und 
die dort angegebene Literatur.

Charles B. B l a n k a r t :  Ökonomie der öffentlichen Unternehmen, 
München 1981, S. 166 ff.: Walter J. P r i m e a u x : An End to Natural 
Monopoly, in: Economic Affairs, Vol. 5, Nr. 2, 1985, S. 14-15.
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ternehmen den Zuschlag erhalten, da sie die höchsten 
Preise für die Nutzungsrechte bezahlen. Bei den Netz
betreibern kann es sich einerseits um Energieproduzen
ten oder -verteilerunternehmen handeln. Alternativ 
dazu könnte die Lizenz auch den Verbrauchern übertra
gen werden, die zu diesem Zweck eine Genossenschaft 
oder eine andere Gesellschaftsform wählen. Eine Regu
lierung in der gegenwärtigen Form ist daher nicht nötig.

Unbegründet ist auf jeden Fall die Befürchtung von 
Verfechtern einer Regulierung, im Rahmen von Wettbe
werb würden Parallelnetze gebaut, die zu Kapazitäts
überschüssen bzw. Fehlinvestitionen führten. Zum ei
nen wird ein privates Unternehmen unter Wettbewerbs
bedingungen nur dann in Ergänzung zu einem beste
henden Netz eigene Versorgungsleitungen legen, wenn 
solche Doppelinvestitionen eine angemessene Verzin
sung des eingesetzten Kapitals versprechen. Zum an
deren unterstellen Befürworter einer Regulierung, daß 
die installierten Leitungen ausschließlich von den Eigen
tümern genutzt werden. Dabei wird die Möglichkeit über
sehen, daß Netzträger bzw. -betreiber freie Leitungska
pazitäten an solche Energieerzeuger oder -lieferanten 
vermieten könnten, deren eigene Transportmöglichkei
ten nicht ausreichen. Man spricht in diesem Fall auch 
von der sogenannten Durchleitung.

Eine solche Kooperation ermöglicht es, bestehende 
Leitungsnetze in Zeiten der Unterauslastung besser zu 
nutzen. Für den einzelnen Betreiber dieser Versor
gungsleitungen hat die Weitervermietung den Vorteil, 
daß die Belastung mit Fixkosten sinkt, die Energiever
sorgung also insgesamt kostengünstiger wird. Es ist 
auch vorstellbar, daß einzelne Unternehmen Spediteu
ren vergleichbar ausschließlich Versorgungsleitungen 
an Dritte vermieten. Auf einem Markt für Energietrans
porte würde sich unter diesen Umständen ein Preis für 
Durchleitungsrechte bilden. Dieser Preis würde sodann 
als Knappheitsindikator dafür sorgen, daß das Gesamt
angebot an eigenen und gemieteten Versorgungsleitun
gen in optimaler Weise auf den Bedarf an Transportka
pazitäten abgestimmt und damit die Energieversorgung 
ein Höchstmaß an Effizienz erreichen würde.

Abbau staatlicher Eingriffe

Nach den bisherigen Erkenntnissen stützen die vor
gebrachten Argumente nicht die These, wonach der 
Wettbewerb in der Versorgungswirtschaft versage und 
daher durch staatliche Eingriffe unterbunden werden 
müsse. Zwar gibt es keine gesicherten Aussagen über 
die Wirkungen, die eine verstärkte Wettbewerbsintensi
tät in dieser Branche nach sich ziehen würde. Versteht 
man aber Wettbewerb als ein Entdeckungsverfahren, 
welches Informationen hervorbringt, die ansonsten un
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bekannt oder ungenutzt blieben, dann kommt man zu 
dem Ergebnis: Der Wettbewerb setzt die Energieversor
gungsunternehmen unter Druck, bislang unentdeckte 
oder für die Zukunft vermutete Gewinnmöglichkeiten 
bei der Energieerzeugung und -Verteilung zu erfor
schen: für den Konsumenten ist dies die beste Voraus
setzung, eine möglichst sichere, billige und moderne 
Energieversorgung zu erhalten'®.

Die Regulierungsmaßnahmen, die bislang zu Versor
gungsmonopolen geführt haben, sollten daher abge
baut werden. Wo bereits heute intensive (Substitu- 
tions-)Konkurrenz herrscht, wie auf dem Wärmemarkt, 
muß sichergestellt werden, daß nicht durch staatliche 
Eingriffe der Spielraum für privatwirtschaftliche Aktivitä
ten eingeengt wird. Wie aktuell diese Frage ist, kann 
man an der Tatsache erkennen, daß bereits gefordert 
wurde, den Wettbewerb auf dem Wärmemarkt zugun
sten der Fernwärmeversorgung einzuschränken'^.

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer Intensivie
rung des Wettbewerbs wären der Wegfall des Wegemo
nopols der Gemeinden und das Verbot der wettbe
werbsbeschränkenden Konzessionsverträge. Interes
sierte Energieversorgungsunternehmen sollten fortan 
die fklöglichkeit erhalten, für die Versorgung ihrer Kun
den eigene Leitungen in die Straßen und Wege der Ge
meinden zu verlegen, unabhängig davon, ob bereits 
eine konkurrierende Gesellschaft dort ein Versorgungs
netz unterhält. Für die Netze, die bis dahin unter dem 
Schutz des Monopols errichtet und betrieben wurden, 
müßten unter Interessenten die Nutzungsrechte neu 
verteilt werden.

Mit dem Verzicht auf das Wegemonopol und dem Ver
bot von Konzessionsverträgen stünden auch die Kon
zessionsabgaben zur Disposition. Sie werden zwar offi
ziell als Entgelt dafür betrachtet, daß die Kommune die 
Benutzung der Verkehrsräume zur Verlegung von Ver
sorgungsleitungen gestattet bzw. auf eine Versorgung in 
eigener Regie verzichtet. Faktisch stellen diese Abga
ben für die Gemeinden jedoch eine Beteiligung am Mo
nopolgewinn der Energieversorgungsunternehmen dar, 
für die keine ökonomischen Gründe angeführt werden 
können. Vielmehr verteuern diese Zahlungen künstlich 
die Energieversorgung und begünstigen damit Alloka
tionsverzerrungen. Fürdie Kommunen bedeutet der Ver
zicht auf diese Abgaben unter Umständen einen emp
findlichen Verlust'®. Um die Gemeinde besserzustellen, 
müssen daher gegebenenfalls Kompensationszahlun

"" Friedrich A. H a y e k :  Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren, 
Kieler Vorträge, NF 68, Kiel 1968; Israel K i r z n e r :  The Penis of Re
gulation, Coral Gables 1978, 8, 9,

Rat von Sachverständigen für Umweltfragen: Energie und Umwelt, 
Sondergutachten, Stuttgart, Mainz 1981, Tz, 579.

gen aus anderen Quellen, z. B. im Rahmen des Finanz
ausgleichs, erfolgen.

Mit der Entscheidung für mehr marktwirtschaftliche 
Steuerungsinstrumente in der Versorgungswirtschaft 
muß auch die Rolle der Gemeinden als Eigentümer ei
gener Versorgungsbetriebe in Frage gestellt werden. 
Private Unternehmen investieren immer dann in die In
stallation und den Betrieb von Energieversorgungsun
ternehmen, wenn gute Gewinnchancen bestehen. Ein 
Kapitalengagement der Öffentlichen Hand ist daher 
nicht notwendig. Dagegen spricht schon die allseits ge
machte Erfahrung, daß öffentliche Unternehmen im 
Zweifel ineffizienter arbeiten als private Firmen, die ei
nem Konkursrisiko unterliegen und deren Verluste nicht 
vom Steuerzahler getragen werden. Vor allem ange
sichts der hohen Zahl an öffentlichen Versorgungsunter
nehmen auf lokaler Ebene muß sich an die Deregulie
rungsdebatte eine Auseinandersetzung um die Privati
sierung der kommunalen Aufgaben anschließen.

Beseitigung des Durchleitungsverbots

Neben dem Wegemonopol und den Konzessionsver
trägen haben die horizontalen Demarkationsverträge 
und Verbundverträge in der Vergangenheit dazu ge
führt, daß geschlossene Absatzgebiete in der Versor
gungswirtschaft entstanden sind. Wenn ihre Freistel
lung von den einschlägigen Bestimmungen des GWB 
aufgehoben würde, so hätte dies ebenfalls günstige 
Auswirkungen auf den Wettbewerb zwischen den Ener
gieversorgungsunternehmen. Denn damit würde den 
Firmen die Möglichkeit eingeräumt, Verbraucher nicht 
nur innerhalb des eigenen Netzes mit Energie zu versor
gen, sondern über gemietete Leitungen auch andere 
Regionen zu bedienen.

Das Durchleitungsverbot bzw. die geschlossenen Ab
satzgebiete der Energieversorgungsunternehmen be
nachteiligten bislang vor allem die Stromerzeugungsun
ternehmen der industriellen Kraftwirtschaft. Es handelt 
sich dabei um Unternehmen, die Strom in erster Linie für 
den Eigenverbrauch produzieren. FürdenTeil des selbst 
erzeugten Stroms, der den Eigenbedarf überstieg, boten 
die ortsansässigen Energieversorgungsunternehmen 
in ihrer marktbeherrschenden Position den Unterneh
men nur niedrige Übernahmepreise an: die Konditionen 
für die Zusatz- und Reserveversorgung, auf die die Be
treiber von Eigenanlagen in der Regel angewiesen sind, 
waren vergleichsweise schlecht'®. Auf ortsfremde Ener-

1983 betrug das Aufkommen der Gemeinden an Konzessionsabga
ben rund 2,1 Mrd, DM, Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Fachsehe 14, 
Finanzen und Steuern, Reihe 3.3, Rechnungsergebnisse der kommuna
len Haushalte, Wiesbaden 1985.
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gieversorgungsunternehmen konnten sie jedoch nicht 
ausweichen, da sie aufgrund der geschlossenen Versor
gungsgebiete nur Lieferbeziehungen zu den ortsansäs
sigen Energieversorgungsunternehmen unterhalten 
dürfen. Dies scheint ein wiesentlicher Grund dafür zu 
sein, daß die Stromerzeugung in eigenen Anlagen im 
Verlauf der Jahre im Vergleich zur Energieversorgung 
durch die Energieversorgungsunternehmen an Bedeu
tung verloren hat“ .

Es ist nicht auszuschließen, daß die industriellen Ei
generzeuger durch eine liberalere Handhabung der Lie
ferbeziehungen unter Berücksichtigung von Erzeugern 
und Abnehmern in anderen Versorgungsgebieten Ko
stenvorteile erzielen könnten. So ist z. B. ein interregio
naler Netzverbund denkbar, der öffentliche Kraftwerks
betreiber und die industrielle Kraftwirtschaft umfaßt. Wie 
bereits heute zwischen den Verbundunternehmen könn
ten durch diese Kooperation Produktions- und Trans- 
portnjöglichkeiten effizienter genutzt werden, indem bei 
Bedarfsspitzen auf freie Kapazitäten anderer Unterneh
men zurückgegriffen würde. Ein weiterer Vorteil wäre, 
daß durch einen solchen Verbund die Gefahr eines 
Netzzusammenbruchs verringert würde.

In der Diskussion um die Energiedurchleitung wird 
häufig auf die Koordinierungsprobleme hingewiesen, 
die mit solchen Regelungen verbunden wären. Sie be
treffen bei der Stromversorgung z. B. den Transport von 
Stromlieferungen unterschiedlicher Spannung oder 
Zugangsmodalitäten bei Leitungsengpässen. Bei den 
anderen Energieträgern sind ähnliche Schwierigkeiten 
nicht auszuschließen. Im wesentlichen dürfte es sich 
bei diesen Einwänden aber um Anpassungs- bzw. Über
gangsprobleme handeln. Anlaß zu diesem Optimismus 
geben die Erfahrungen aus der Stromwirtschaft. Bereits 
heute kooperieren in der Bundesrepublik unterschiedli
che Energieerzeuger und -lieferanten in einem Verbund
system miteinander. Offensichtlich vollziehen sich die 
Einspeisung von Energie aus verschiedenen Kraftwer
ken und die Weiterleitung über einen gemeinsamen 
Lastverteiler unproblematisch. Beispiele aus den USA 
belegen zudem, wie effizient mit neuen technischen 
Hilfsmitteln dort derartige Probleme gelöst werden^'.

Staatliche Aufsicht

Wenn auch die bisherigen Deregulierungsvorschläge 
in erster Linie auf die intramodale Konkurrenz unter den 
Versorgungsunternehmen abzielen, so sind Wirkungen 
auf substitutive Energieträger nicht ausgeschlossen. 
Eine Öffnung des Elektrizitätsmarkts ist z. B. eine wich
tige Voraussetzung dafür, daß die Fernwärme mit ande
ren Energieträgern auf dem Wärmemarkt konkurrieren 
kann. Denn die Produktion von Fernwärme für den Ei

genverbrauch in der industriellen Kraftwirtschaft wird 
durch die f\^öglichkeit bestimmt, die als Kuppelprodukt 
anfallende elektrische Energie an das öffentliche Netz 
abzugeben. Auf jeden Fall sollten sämtliche staatliche 
Maßnahmen unterbleiben, die einzelne Energieträger 
diskriminieren. Hier ist vor allem an die Kommunen ge
dacht, die im bisherigen System die Möglichkeit haben, 
Fernwärme gegenüber Heizöl oder Gas als lokale Wär
meträger zu bevorzugen.

Ein Abbau staatlicher Eingriffe im beschriebenen Um
fang schließt nicht aus, daß eine staatliche Preis- bzw. 
Mißbrauchsaufsicht weiterhin besteht. Grundsätzlich 
wird beim Mitteleinsatz das Ziel derWettbewerbskonfor- 
mität verfolgt, d. h. wettbewerbsfördernde Maßnahmen 
sollten vor solchen Eingriffen eingesetzt werden, die 
Korrektur- und Steuerungsfunktionen haben. Maßnah
men der staatlichen Mißbrauchsaufsicht dienen in er
ster Linie dazu, Verhaltensweisen zu untersagen, die 
die Offenheit der Märkte bedrohen. Insofern ist eine ent
sprechende staatliche Kontrolle in der Versorgungswirt
schaft vor allem in der Übergangsphase zur vollständi
gen Deregulierung notwendig. Denn nur so kann verhin
dert werden, daß die traditionellen Energieversorgungs
unternehmen ihre im Schutz der Regulierung erworbe
nen dominanten Marktpositionen zu Lasten von Ver
brauchern und Konkurrenten mißbrauchen. Selbst un
ter Berücksichtigung der Probleme, die bislang bei der 
staatlichen Preisaufsicht im Energiesektor auftraten, 
dürften für eine Kontrolle jedoch die gesetzlichen Vor
schriften des Kartellrechts ausreichen, die bereits in an
deren Wirtschaftszweigen gegen den Machtmißbrauch 
dominanter Unternehmen eingesetzt werden.

Kritisch muß vor allem die staatliche Fachaufsicht be
urteilt werden, mit der bislang die Energiebehörden den 
Bau, die Stillegung oder Erweiterung von Energieanla
gen kontrollieren. Da die privaten Investoren aufgrund 
ihres finanziellen Risikos bzw. ihrer Marktnähe eher die 
Wirtschaftlichkeit eines Bauvorhabens beurteilen kön
nen, sollten administrative Entscheidungen in diesem 
Rahmen auf ein Minimum reduziert werden. Die Bestim
mungen des Energiewirtschaftsgesetzes, die eine Inve
stitions-, Angebots- und Zulassungskontrolle ermögli
chen, sind nicht nur im Fall der Gas- und Stromversor
gung überflüssig: Die Fernwärme unterliegt bislang die
sen Bestimmungen nicht, und es sollte auch verhindert 
werden, daß entsprechende staatliche Maßnahmen auf 
diesen Teil der Versorgungswirtschaft ausgedehnt wer
den.
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